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Beachte 

Zum Bezugszeitraum vgl. § 22 

Text 

Bestätigungsvermerk des verantwortlichen Aktuars 

§ 18. (1) Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des verantwortlichen Aktuars hat zu lauten: 

„Ich bestätige, daß die Deckungsrückstellung und die Prämienüberträge nach den hiefür geltenden 
Vorschriften und versicherungsmathematischen Grundlagen berechnet sind. 

(2) Dem Bestätigungsvermerk des verantwortlichen Aktuars sind Erläuterungen anzuschließen, aus 
denen die Höhe der Deckungsrückstellung und der Prämienüberträge des eigenen Geschäfts, des in 
Rückversicherung übernommenen Geschäfts sowie des dem Rückversicherer abgegebenen Anteils zu 
ersehen ist. 


